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Beschlussvorlage  
- öffentlich - Datum: 07.05.2026 

 
Fachbereich/Eigenbetrieb Eigenbetrieb Stadtwerke 
Fachdienst SW 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat 12.05.2026 vorberatend 
Betriebskommission des Eigenbetriebs 
Stadtwerke 13.05.2026 beschließend 

Haupt- und Finanzausschuss 19.05.2026 vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung 21.05.2026 beschließend 

 
Übergeordnete Themen  Themenziele 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Betreff: 

Bestellung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses 2025 des Eigenbetriebs 
Stadtwerke der Stadt Raunheim 
 
 

 
Beschlussvorschlag: 

Der Beauftragung der Abschlussprüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann 
und Partner AG wird zugestimmt. 
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Sachdarstellung: 
 
Bisherige Vorgänge: 
 

Gemäß § 27 Absatz 2 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes unterliegt der Jahresabschluss 
sowie der Lagebericht einer Prüfung durch einen von der Stadtverordnetenversammlung be-
stellten Abschlussprüfer. Die Prüfung erfolgt nach den für große Kapitalgesellschaften gelten-
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), insbesondere unter Beachtung der §§ 316 
ff. HGB.  
 
Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2024 wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schül-
lermann und Partner AG mit Sitz in Dreieich beauftragt. Nach Art. 17 der EU-Verordnung Nr. 
537/2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öf-
fentlichem Interessedarf ein Abschlussprüfer ein Unternehmen grundsätzlich für einen Zeitraum 
von maximal zehn Jahren prüfen. Darüber hinaus ist gemäß § 43 Abs. 6 der Wirtschaftsprüfer-
ordnung (WPO) eine interne Rotation des verantwortlichen Prüfungspartners nach fünf Jahren 
sicherzustellen.  
 
Da die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann und Partner AG bislang lediglich einmal 
mit der Prüfung beauftragt war, werden die gesetzlichen Anforderungen sowohl hinsichtlich der 
externen Rotationspflicht als auch der internen Partnerrotation vollumfänglich eingehalten.  
 
Folgende Angebote zur Jahresabschlussprüfung 2025 wurden der Vollständigkeit halber einge-
holt: 
 

Wirtschaftsprüfungsunternehmen Auftragswert 
AVIORIS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Hochheim am Main 

kein Angebot eingereicht  

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Frankfurt am Main 

kein Angebot mangels Prüfungskapazitäten 

PricewaterhouseCoopers GmbH, Frankfurt am 
Main 

kein Angebot mangels Prüfungskapazitäten 

SWS Schüllermann und Partner AG, Dreieich 11.100,00 € zzgl. MwSt  
Dr. Rüdiger Zaczyk, Eschborn 9.600,00 € zzgl. MwSt 

 
Die Betriebsleitung empfiehlt die erneute Beauftragung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Schüllermann und Partner AG. Begründet wird dies damit, dass die gesetzliche Rotationsvorha-
ben derzeit noch nicht greifen und der bisherige Abschlussprüfer im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung 2024 vertiefte Kenntnisse der maßgeblichen Abläufe, Systeme und prüfungsre-
levanten Besonderheiten des Eigenbetriebs verfügt. Hierdurch können im Rahmen der nächs-
ten Prüfung Effizienz- und Qualitätsvorteile realisiert werden. Die Beauftragung eines neuen 
Prüfers wäre hingegen voraussichtlich mit erhöhtem Einarbeitungsaufwand sowie entsprechen-
den Mehrkosten verbunden.  
 
Den Vorschriften des § 92 Abs. 2 HGO zur Führung einer sparsamen und wirtschaftlichen 
Haushaltswirtschaft wird mit der vorgeschlagenen Vorgehensweise in angemessener Weise 
Rechnung getragen.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Finanzielle Auswirkungen  

Haushaltsjahr  
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Kostenstelle  

Sachkonto  

Investitionsnummer  

Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben ___________ Euro 

 
Kosteneinsparung ___________ Euro 

 

 
Deckungsvorschlag 

Ertragserhöhung ___________ Euro 
 

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung: Ja / Nein 

Sonstige Hinweise:  

 
Rendel Bruno  
Bürgermeister Eigenbetrieb Stadtwerke  

 

 




